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Regeste

Verkehrsanordnung (RRB Nr. 1031 vom 11. August 2020)

Erwägungen

E. 2
Zur Neuverlegung der Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens wird die Angelegenheit an
den Regierungsrat zurückgewiesen.

E. 3
Die Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 2'500.-- werden dem Regierungsrat auferlegt.
Der Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 2'200.-- wird der Beschwerdeführerin
zurückerstattet.

E. 4
Der Beschwerdeführerin wird eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 5'667.40 (inkl.
Auslagen und 7.7% MWST) zulasten des Regierungsrats zugesprochen. Präsidentin
Gerichtsschreiber

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


